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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 22. November 2018  
hier: Änderung der MDK-Qualitätskontroll-Richtlinie:  

Ergänzung von Teil B. – Besonderer Teil I. Erster Abschnitt:  
Kontrolle der Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser im Rahmen der 
externen stationären Qualitätssicherung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. a. Beschluss vom 22. November 2018 über eine 

Änderung der MDK-Qualitätskontroll-Richtlinie wird nicht beanstandet. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

1. Die in Teil B § 1 Absatz 1 lit. d und § 7 Absatz 2 Satz 2 lit. c vorgesehenen Verweise auf die 

Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung (Qesü-RL) sind 

zu streichen. Die Qesü-RL wurde bereits in die Richtlinie zur datengestützten einrichtungs-

übergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL) überführt und mit Beschluss vom 22. Novem-

ber 2018 aufgehoben. Die Aufhebung der Richtlinie ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. 

 

2. In Teil B § 3 lit. a müssten die Wörter „zu veröffentlichende“ durch das Wort „veröffent-

lichte“ ersetzt werden. 
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Der Abgleich der Qualitätssicherungsdaten (QS-Daten) mit Informationen aus Abrechnun-

gen oder Abrechnungsprüfungen betrifft nach den Ausführungen der Tragenden Gründe 

(vgl. Seiten 3-4) lediglich bereits veröffentlichte QS-Daten, wie z.B. aus dem Qualitätsbericht. 

Dies sollte aus Gründen der Rechtssicherheit auch im Wortlaut des Richtlinientexts exakt ab-

gebildet werden.  

Soweit diesem Hinweis nicht gefolgt wird, wird darum gebeten, die Gründe für die Beibehal-

tung der Formulierung darzulegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dr. Josephine Tautz 

 

 
 

 


